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BEBAUUNGSPLAN NR. 09-49/1b

"ZWISCHEN INNERER MÜNCHENER STRASSE
- KELLERSTRASSE - KLÖPFLGRABEN -
AINMILLERWEG - TEILBEREICH OST"

MIT INTEGRIERTEN GRÜNORDNUNGSPLAN

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) und Art. 23
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern GO i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S.
796), zuletzt geändert durch § 2 Nr. 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GVBl. S. 82) sowie Art. 81 Abs. 2
Bayer. Bauordnung - BayBO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert
durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2015 (GVBl. S. 296) erlässt die Stadt Landshut die Satzung:



Dieser Bebauungsplan wurde als Entwurf vom Stadtrat am ...................... gebilligt und hat
gem. 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...................... bis ......................
ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden im Amtsblatt der Stadt
Landshut Nr. ...... am ...................... bekanntgemacht.

Landshut, den ......................

Der Stadtrat hat gem. 10 Abs. 1 BauGB und Art. 81 Abs. 2 BayBO am ...................... den
Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Landshut, den ......................

Landshut, den ......................

Der des Bebauungsplanes und die Stelle, bei welcher der Plan
der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und den Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, wurden im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ...... am
...................... bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem.

Der zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 2 Abs. 1 BauGB vom
Stadtrat am ...................... und im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ......
am ...................... bekanntgemacht.

Landshut, den ......................



A: FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
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B: HINWEISE DURCH PLANZEICHEN
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C: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1) Terrassen, Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüttungen sind außerhalb des Baufensters unzulässig.

2) Innerhalb des dargestellten Landschaftsschutzgebietes sind sämtliche Gehölze zu erhalten.

3) Schallschutz
Im Falle von Neu- oder Ersatzbauten dürfen an den entsprechend gekennzeichneten Fassaden keine 
Außenwandöffnungen (z. B. Fenster, Türen) von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (gemäß DIN 4109) 
zu liegen kommen. 
Sollte dies nicht möglich sein, so sind im Falle von Neu- oder Ersatzbauten alle im Sinne der DIN 4109 

schutzbedürftigen Aufenthaltsräume, welche durch Außenwandöffnungen in den so gekennzeichneten 

Fassaden belüftet werden müssen, mit ausreichend schallgedämmten automatischen 

Belüftungsführungen/-systemen/-anlagen auszustatten. Deren Betrieb darf in einem Meter Abstand einen 

Eigengeräuschpegel LAFeq von 20 dB(A) nicht überschreiten und muss auch bei vollständig 

geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen. Die 

Luftschalldämmungen der Umfassungsbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 

müssen den diesbezüglich allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen. In jedem Fall sind die 

Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß den Tabellen 8 bis 10 der DIN

4109 zu erfüllen (Schallschutznachweis nach DIN 4109).

4) Es ist nur ein Einzelhandelsvorhaben mit einer max. Verkaufsfläche von 2200 m² zulässig.

Der Anteil der Verkaufsfläche für Non-Food-Artikel darf max. 25% der realisierten Verkaufsfläche

 betragen, dabei darf die Verkaufsfläche für Non-Food-Artikel 550 m² nicht überschreiten.

Non-Food Artikel sind alle Artikel, die nicht zum Kernsortiment Food (Nahrungs- und Genussmittel,

Getränke) gehören.

5) Stellplätze

Abweichend von Punkt 3.3 der Anlage 1 der Stellplatzsatzung der Stadt Landshut wird festgesetzt, dass pro

22,50 m² Verkaufsnutzfläche ein Stellplatz nachzuweisen ist. Alle übrigen Richtwerte der Anlage 1 dieser

Stellplatzsatzung behalten ihre Gültigkeit.

Die notwendigen Stellplätze sind einzuhausen und innerhalb der bebaubaren Flächen nachzuweisen.

6) Niederschlagswasser ist in die Kanalisation einzuleiten.

7) Erhalt von Gehölzen
Sollten als zu erhalten festgesetzte Gehölze durch Schadorganismen, Witterungseinflüsse oder 
aus sonstigen Gründen verloren gehen, so ist der im Grünordnungsplan festgelegte Zustand durch Ersatz-
pflanzungen wieder herzustellen; dabei sind Einzelbäume in der gleichen Baumart in der Qualität 4x 
verplanzt, Stammumfang mind. 20-25 cm an derselben Stelle nachzupflanzen; Hecken, Sträucher und 
sonstige Gehölzgruppen sind durch die Nachpflanzung von standortgerechten heimischen Gehölzen im 
selben Umfang an der selben Stelle zu ersetzen.

Soweit im Plan nichts anderes bestimmt, gelten für die Bebauung des gesamten Gebietes die
Bestimmungen der BayBO, - i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert
durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2015 (GVBl. S. 296), und der BauNVO i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S.
132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).



D: HINWEISE DURCH TEXT

1) Energie
Zur der Energieeinsparung wird auf das "Erneuerbare Energien Gesetz", seit
01.01.2009, verwiesen. Das Energiekonzept der Stadt Landshut vom 27.07.2007 ist zu beachten.

2) Leitungstrassen
Im Planungsgebiet befinden sich Leitungstrassen der Stadtwerke Landshut, der Deutschen Telekom und

und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu beachten.

Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige -, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach

4) Baugrund

5) Altlasten
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist in Abstimmung mit dem Fachbereich Umweltschutz

6) Schallschutz

einzuhalten.

8) Baumstandorte und Baumschutz

Schutz des Baumbestandes in der Stadt Landshut (Baumschutzverordnung) vom 01.08.1987 (bekannt
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und nangaben in Metern!

der Bekanntmachung vom 20.05.1990 (BGBI. I S.132)

Stand der Planunterlage: Oktober 2013 KS

Landshut, den 19.07.2013
Amt Stadtentwicklung
und Stadtplanung

9) Verwertung und Entsorgung von Bodenmaterial, Oberbodensicherung

versehen.

Entsorgungswege
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